
Änderung der Immatrikulationsordnung 
der Universität Hamburg

Vom 18. Juni 2020

Auf Grund von § 85 Absatz 1 Nummer 1 des Hambur-
gischen Hochschulgesetzes (HmbHG) vom 18. Juli 2001 
(HmbGVBl. S. 171), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
26. Juni 2020 (HmbGVBl. S. 380, 382), hat der Akademische 
Senat der Universität Hamburg am 18. Juni 2020 die Ände-
rungen der Immatrikulationsordnung der Universität
Hamburg vom 30. Juni 2005 (Amtl. Anz. S. 1728), geändert
am 12. Juli 2007 (Amtl. Anz. S. 2030) und 22. Oktober 2009
(Amtl. Anz. S. 2283), beschlossen.

§ 1

Die Immatrikulationsordnung der Universität Ham-
burg wird wie folgt geändert:

1. In § 1 wird ein neuer Satz 2 mit folgendem Wortlaut
angefügt:

„Sie gilt entsprechend für Doktorandinnen und Dokto-
randen, die an der Universität promovieren.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Regelungsgehalt des § 2 wird in einen
neuen Absatz 1 eingefügt und dort wird ein neuer
Satz 4 mit folgendem Wortlaut angefügt:

„Personen, die promovieren, werden als Doktoran-
dinnen und Doktoranden der Universität immatri-
kuliert (§ 70 Absatz 5 Satz 1 HmbHG).“

b) Hinter Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 einge-
fügt

„(2) Infolge der Immatrikulation ist die Universität
berechtigt, mit den Studierenden in allen studien-
bezogenen administrativen Angelegenheiten auf
elektronischem Wege zu kommunizieren, insbeson-
dere Dokumente in den Account einzustellen.“

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

c) § 4 erhält folgende Fassung:

„Die Immatrikulation ist auf dem von der zuständi-
gen Stelle der Universität ausgegebenen Formblatt
oder, soweit bestimmt, in elektronischer Form inner-
halb der festgesetzten Frist zu beantragen (Immatri-
kulationsantrag). Dem Immatrikulationsantrag sind
alle auf dem Formblatt aufgeführten oder in sonsti-
ger Weise erbetenen zur Bearbeitung des Antrags
notwendigen Nachweise beizufügen.“
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4. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Der Antrag ist für ein Sommersemester bis zum
31. Januar, für ein Wintersemester bis zum 30. Juni
zu stellen.“

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„Bei Eintritt eines wichtigen Grundes in einem lau-
fenden Semester ist in Ausnahmefällen auch eine
Beurlaubung außerhalb der in Absatz 2 Satz 1
genannten Fristen möglich, wenn der wichtige
Grund ein ordnungsgemäßes Studium ausschließt.“

5. In § 8 erhält der Absatz 2 folgende Fassung:
„Der Antrag ist mit dem Immatrikulationsantrag, im
Übrigen für ein Sommersemester bis zum 31. Januar
und für ein Wintersemester bis zum 30. Juni, für zwei
aufeinander folgende Semester zu stellen; wiederholte
Anträge sind zulässig.“

§ 2

Die Änderung tritt am Tage nach der Veröffentlichung 
im Amtlichen Anzeiger in Kraft.

Hamburg, den 17. Juli 2020
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